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Individuelle Masse 

und Ausführungen für 

Ihren Anhänger.

«Heimisch»-Taschen

Jetzt bestellen:  
Tel. 044 217 77 33

Bieten Sie die Taschen in Ihrem 
Hofladen zum Verkauf an. 

Einkaufspreis ZBV Fr. 1.-/Stk., 
Verkauf durch Sie Fr. 2.-/Stk. 

Der Erlös gehört Ihnen.

Mindestbestellmenge 50 Stück, 
gegen Abholung in Dübendorf.

Für Ihren 
Hofladen

Ihr Partner für Fragen  
zur IT und Telekommunikation

Jetzt melden: Tel. 052 320 50 10 • Stichwort «Agrocom»

•  Full-Service-IT und Telekommunikations-
dienstleistungen für landwirtschaftliche 
Betriebe, die dem ZBV angehören.

•  Bestandesaufnahme vor Ort auf Ihrem  
Hof. Pauschal Fr. 200.- inkl. Fahrspesen.

•  Unterstützung in den Bereichen Informatik, 
Telefonie, mobile Kommunikation, TV  
und Multimedia. 

Unser Partner, Ihr Kontakt:

Der administrative Aufwand in der Landwirtschaft steigt laufend.  
Darum sind Bäuerinnen und Bauern auf eine IT angewiesen, die funktioniert.  

Seit 2019 bietet der ZBV seinen Mitgliedern Unterstützung an.

Seit 2019 offizieller IT-Partner des ZBV

Information der Agrisano

Weshalb wird mir der Spitalbeitrag  
in Rechnung gestellt?

Gemäss Bundesamt für Statistik 
beliefen sich die stationären Spital-
kosten 2019 auf 19,1 Milliarden Fran- 
ken. Durchschnittlich kostete ein 
stationärer Fall 13 200 Franken. Am 
häufigsten wurden Menschen auf- 
grund von Unfällen hospitalisiert.

Bei einem stationären Spitalaufenthalt 
in der Schweiz übernimmt die obliga
torische Krankenpflegeversicherung die 
Kosten für die Behandlung, die Unter
kunft und die Verpflegung. Da aber Pa
tienten während ihres Aufenthalts im 
Krankenhaus die Ausgaben für ihre Ver
pflegung zu Hause einsparen, sind sie 
verpflichtet, sich an den Verpflegungs

kosten im Spital zu beteiligen – das ist 
der Spitalbeitrag, der im Krankenversi
cherungsgesetz festgehalten ist. Er be
trägt 15 Franken pro Aufenthaltstag 
und ist für alle Spitäler gleich, d.h., er 
kommt auch bei Aufenthalten in einer 
Rehabilitations oder Psychiatrischen 
Klinik zum Tragen. Befreit davon sind 
Kinder bis 18 Jahre und Erwachsene 
bis 25 Jahre, die sich noch in Ausbil
dung befinden. Die Krankenkasse stellt 
den Patienten den Spitalbeitrag in 
Rechnung. Gleich wie bei einer ambu
lanten Behandlung müssen Versicher
te zudem für ihren Spitalaufenthalt eine 
Kostenbeteiligung (Franchise) und einen 
Selbstbehalt bezahlen. Der Selbstbehalt 
beträgt 10 Prozent des Rechnungsbe
trages nach Ausschöpfung der Franchi

se, jedoch maximal 700 Franken pro 
Jahr. Für Kinder und Jugendliche bis 18 
Jahre beträgt der maximale Selbstbe
halt 350 Franken (ab drei Kindern max. 
1000 Franken). Der Spitalbeitrag muss 
bei jedem Aufenthalt bezahlt werden, 
unabhängig davon, ob die Franchise 
oder der Anteil am Selbstbehalt bereits 
erschöpft ist. Vollständig von der Kos
tenbeteiligung befreit sind Behandlun
gen von schwangeren Frauen ab der  
13. Schwangerschaftswoche bis längs
tens dem 56. Tag nach der Geburt (aus
genommen Präventions oder Zahn be
hand lungen). Bei Fragen sind Ihnen die 
kantonalen, landwirtschaftlichen Ver
siche rungsberatungsstellen gerne be
hilflich. n Peter Fluder, Leiter Kommunikation  
und Zentrale Dienste

Aktuelles aus dem SBV

Notiz der Woche

Die Antwort des Bundesrates auf 
mehrere Motionen, die eine Verbes-
serung der sozialen Absicherung  
von nicht erwerbstätigen Ehefrauen/
Partnerinnen anstreben, lautet wie 
folgt:

«Sollte das Parlament beschliessen, die 
Agrarpolitik 22+ definitiv zurückzu
weisen, ist der Bundesrat unabhängig 

von der AP22+ bereit, eine Vorlage vor
zulegen, die sich ausschliesslich auf 
die Verbesserung der sozialen Absiche
rung konzentriert.» Dies ist zu begrüs
sen! Die soziale Absicherung der Bäue
rinnen und die Anerkennung ihrer zen
tralen Rolle in der Landwirtschaft sind 
zentral und es besteht Optimierungs
potenzial. Sie darf nicht von allgemei
nen und strategischen Entscheidungen 
über die zukünftige Agrarpolitik abhän
gig gemacht werden. n SBV

Diverses
Zürcher Bauernverband n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 217 77 33 n www.zbv.ch

Versicherungstipp: Familienfremde 
Mitarbeiter rechtzeitig anmelden
Familienfremde Mitarbeiter aus dem Ausland sind rechtzeitig der Globalversicherung für die 
Krankenpflege anzumelden. Ab dem Tag der Erwerbsaufnahme müssen sie versichert sein, 
damit der Versicherungsschutz gewährleistet ist. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Ver-
fügung. ZBV Versicherungen: 044 217 77 50. n ZBV Versicherungen

 

Leserfoto 

Hansruedi Roth, Embrach, hat das einzige Grün in einem Nussbaum entdeckt.  
Herzlichen Dank! 
Senden auch Sie Ihr Lieblingsfoto an: leserfoto@zbv.ch 
Die schönsten Impressionen werden an dieser Stelle veröffentlicht.
 

Ein ZBV-Mitarbeiter stellt sich vor

Was ist Ihr Aufgabengebiet auf der 
Geschäftsstelle? 
Beratungs-Dienst:  
Betriebswirtschaftliche, rechtliche, adminis-
trative oder familienrecht liche Fragen: z.B. 
Schätzungen, Hofübergaben, Gemeinschafts-
Formen, Boden-/Pachtrecht.

Was schätzen Sie an der Arbeit beim 
Zürcher Bauernverband? 
Das Team im Beratungsdienst setzt sich aus 
Personen mit unterschiedlichen fachlichen 
und persönlichen Hintergründen zusammen. 
Die Möglichkeit des Erfahrungs-Austausches, 
das aktive Wirken zugunsten der Landwirt-
schaft.

Welchen Bezug haben Sie zur 
Landwirtschaft? 
Ich wuchs auf einem LW-Betrieb im Kanton 
SH mit Milchwirtschaft, Acker- und Futter-
bau sowie Rebbau auf. In der Jugendzeit half 
ich immer auf dem Hof mit. Später studierte 
ich Ingenieur Agronom an der ETH mit Fach-
richtung Pflanzenbau. 

Im Beruf war ich in verschiedener Weise 
für die Agrarwirtschaft tätig: Bauernverband 
Bern, IP-Kontrolle, Betriebshelfer-Dienst, Pro-
jekt-Bearbeitung, Bun desverwaltung, Bera-
tungsstelle. 

Welche politischen Themen 
beschäftigen Sie zurzeit? 
Erhalt der Wertschöpfung in der Schweiz, 
v.a. auch in der Landwirtschaft. Die Bedin- 
gungen für die einheimische Produktion müs-
sen akzeptabel sein (u.a. Auflagen und Ein-
schränkungen, administrative Abwicklung, 
Förderung auf dem Markt, Darstellung in den 
Medien). Ein mögliches Verbot von Pflanzen-
schutzmitteln in der bevorstehenden eidg. 
Abstimmung würde die Produktion im Acker-
bau stark schwächen, die CH-Landwirtschaft 

gegenüber dem Ausland benachteiligen und 
die Selbstversorgung weiter drücken.

Wofür sind Sie dankbar? 
«Für eine gute Sache tätig sein zu dürfen». 
Die Erfahrung, immer wieder zu Lösungen bei-
tragen zu können. Für die immer noch guten 
Lebensverhältnisse in der Schweiz. Für eine 
Gesundheit, die mir viele Freiheiten und Be-
tätigungen zulässt. Für die abwechslungsrei-
chen Tätigkeiten, die ich in meiner Lebens-
karriere ausüben durfte. n

 

Markus Zoller
Alter: 54 Jahre
Zivilstand/Kinder: Verheiratet, 1 Tochter,  
1 Stieftochter
Funktion/Abteilung beim ZBV: 
Beratungsdienst (Teilzeit); ansonsten 
Treuhand Landwirtschaft
Hobbies: Sportliche Aktivitäten: Jogging, 
Skifahren, Männerriege, Schwimmen, 
Tanzen; Ausflüge, Gitarre. 
Beim ZBV angestellt seit: 2012

«Gib dem neuen Tag  
die Chance, ein guter  

zu werden.»
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